
 

Bodové svietidlá  
série ENEA a MEVIA

ENERGETIKA PRIEMYSEL INŠTALÁCIE MERANIE DÁTA KÁBLE SVETLO ALTERNATÍVNE ENERGIESYSTÉMYwww.schrack.sk

ONLINE NAKUPOVANIE

s naším online webshopom

VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI

Na centrálnom sklade SK



2

 

 

 

 

Obsah
w 3-fázové lištové svietidlá – Sprievodca plánovaním a kompatibility Strana     3

w 3-fázové lištové svietidlá série ENEA Strana     4

w Nástenné a stropné svietidlá série ENEA Strana     6

w 3-fázové lištové svietidlá série MEVIA Strana     8

w 3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž, séria S-TRACK Strana   10

w 3-fázová lišta – Zápustná montáž, séria EUTRAC Strana   12



3

Lištové osvetlenie

w 3-fázové lištové systémy – Sprievodca plánovaním a príslušenstvom

w 3-fázové lištové systémy – Kompatibilita

EUTRAC SLV S-TRACK Global/Nordic Zumtobel

MEVIA

ENEA

 

 

 

 

Pohľad zhora

L-spojka, PE z vonkajšej strany/vpravo

L-spojka,  
PE z vnútornej strany/vľavo

L-spojka,  
PE z vnútornej strany/vľavo

Napájací adaptér, PE vľavoNapájací adaptér, PE vľavo

PE vľavoPE vpravo

Napájací adaptér, PE vpravo

      PE vpravo

PE vpravo

T-spojka, PE vľavo

T-spojka, PE vpravo

X-spojka
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3-fázové lištové svietidlá série ENEA
Elegancia sa prelína s funkčnosťou: Séria ENEA je vynikajúcim riešením osvetlenia pre galérie, hotely, 
reštaurácie alebo súkromné priestory, ktoré si cenia štýl a estetiku. Vďaka svojmu elegantnému  
dizajnu svietidlo bez problému zapadne do akéhokoľvek interiéru a šikovným spôsobom vytvára 
akcenty bez toho, aby pôsobilo rušivo.

Bodové svietidlá ponúkajú možnosť prepínania výkonu a možno ich dodatočne stmievať pomocou 
fázového stmievača. Ďalšou výhodou lištového svietidla ENEA je jeho vynikajúce podanie farieb 
s indexom CRI (Color Rendering Index) nad 90. V kombinácii s teplotou chromatickosti 3000K sú 
farby osvetľovaných objektov zobrazené prirodzene a živo, čím vytvárajú príjemnú atmosféru,  
a to najmä v reštauráciách alebo obytných priestoroch. Objavte rozmanité možnosti, ktoré lištové  
svietidlá ENEA ponúka vášmu priestoru a užite si štýlové a funkčné osvetlenie.
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Lištové osvetlenie

w 3-fázové lištové svietidlá série ENEA

POPIS DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° biela LILE0100--

ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° biela LILE0101--

ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° čierna LILE0103--

ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° čierna LILE0104--

 

 

 

 

w  Rozmery

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 
Na centrálnom sklade SK Na centrálnom sklade AT
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Nástenné a stropné svietidlá série ENEA
Nástenné a stropné svietidlá série ENEA sú dokonalým doplnkom k lištovým svietidlám série ENEA. 
Tieto nástenné a stropné svietidlá poskytujú nielen funkčné osvetlenie, ale slúžia aj ako elegantné 
dizajnové prvky, ktoré sa bez problémov začlenia do každého interiéru. Elegantná a prepracovaná 
estetika týchto svietidiel dodá vašej reštaurácii, hotelu alebo domácnosti moderný a štýlový vzhľad.

Nástenné a stropné svietidlá sú tiež stmievateľné, vyznačujú sa vynikajúcim farebným podaním  
s CRI vyšším ako 90 a majú teplotu chromatickosti 3000K. Dostupné sú v trendových farbách: 
čiernej a bielej.
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Lištové osvetlenie

w Nástenné a stropné svietidlá série ENEA

POPIS DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

Nástenné a stropné bodové svietidlá

ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° biela LILE0105--

ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° biela LILE0106--

ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° čierna LILE0107--

ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° čierna LILE0108--

Nástenné bodové svietidlá

ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° biela LILE0109--

ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° čierna LILE0110--

 

 

 

 

w  Rozmery

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 
Na centrálnom sklade SK Na centrálnom sklade AT
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3-fázové lištové svietidlá série MEVIA
Lištové svietidlo zo série MEVIA je výborným riešením pre osvetlenie obchodov a predajných 
plôch. Jeho klasický a nadčasový dizajn sa bez problémov začlení do akejkoľvek kompozície  
a podčiarkne charakter priestoru. Vďaka vynikajúcemu podaniu farieb sú vystavené produkty  
optimálne zvýraznené a ich farby pôsobia autenticky a živo. Kompatibilita so všetkými bežnými  
systémami umožňuje jednoduchú integráciu do existujúcich systémov osvetlenia. To znamená,  
že lištové svietidlá možno jednoducho dodatočne namontovať alebo vymeniť bez potreby  
rozsiahlych úprav. Táto flexibilita z nich robí ideálnu voľbu pre širokú škálu aplikácií.
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Lištové osvetlenie

w 3-fázové lištové svietidlá série MEVIA

POPIS DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

Lištové svietidlá MEVIA LED

MEVIA LED 15W 1210lm 3000K, CRI > 90, 30° 230V čierna LIUS0005--

MEVIA LED 15W 1210lm 3000K, CRI > 90,  30° 230V biela LIUS0006--

MEVIA LED 25W 2025lm 3000K, CRI > 90,  36° 230V čierna LIUS0007--

MEVIA LED 25W 2025lm 3000K, CRI > 90,  36° 230V biela LIUS0008--

MEVIA LED 25W 2025lm 4000K, CRI > 90,  36° 230V čierna LIUS0019--

MEVIA LED 25W 2025lm 4000K, CRI > 90,  36° 230V biela LIUS0019--

MEVIA LED 40W 3220lm 3000K, CRI > 90,  36° 230V čierna LIUS0009--

MEVIA LED 40W 3220lm 3000K, CRI > 90,  36° 230V biela LIUS0010--

MEVIA LED 40W 3220lm 4000K, CRI > 90,  36° 230V čierna LIUS0021--

MEVIA LED 40W 3220lm 4000K, CRI > 90,  36° 230V biela LIUS0022--

Náhradné šošovky pre MEVIA LED

Náhradné šošovky MEVIA 15W 24° LIUS0011--

Náhradné šošovky MEVIA 15W 45° LIUS0014--

Náhradné šošovky MEVIA 25W 24° LIUS0012--

Náhradné šošovky MEVIA 25W 60° LIUS0015--

Náhradné šošovky MEVIA 40W 24° LIUS0013--

Náhradné šošovky MEVIA 40W 60° LIUS0016--

Lištové svietidlá MEVIA s päticou GU10

MEVIA GU10 10W biela LIUS0023--

MEVIA GU10 10W čierna LIUS0024--

MEVIA L GU10 10W biela LIUS0025--

MEVIA L GU10 10W čierna LIUS0026--

 

 

 

 

w  Rozmery

15W 25W 40W

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 
Na centrálnom sklade SK Na centrálnom sklade AT
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3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž,  
séria S-TRACK
Hliníková lišta vhodná pre 3-fázový systém s DALI - povrchová montáž. Montáž sa môže realizovať 
priamo na stenu alebo strop cez otvory v lište. Povrchová verzia tohto systému je dostupná  
vo viacerých farbách a dĺžkach.
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Lištové osvetlenie

w 3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž, séria S-TRACK

POPIS DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

Lištové systémy

S-TRACK DALI lišta 2m čierna LI1002631-

S-TRACK DALI lišta 2m biela LI1002632-

S-TRACK DALI lišta 3m čierna LI1002633-

S-TRACK DALI lišta 3m biela LI1002634-

S-TRACK DALI lišta 1m čierna LI1004937-

S-TRACK DALI lišta 1m biela LI1004938-

Príslušenstvo

Koncový kryt S-TRACK pre 3-fázový lištový systém biela LI1001380-

Závesný set S-TRACK pre 3-fázový lištový systém 1m biela LI1001390-

Mechanická spojka S-TRACK pre 3-fázový lištový systém biela LI1001392-

Napájací adaptér S-TRACK DALI ľavý čierna LI1002637-

Napájací adaptér S-TRACK DALI ľavý biela LI1002639-

Spojka S-TRACK DALI čierna LI1002641-

Spojka S-TRACK DALI biela LI1002642-

Spojka s napájaním S-TRACK DALI čierna LI1002643-

Spojka s napájaním S-TRACK DALI biela LI1002644-

Koncový kryt S-TRACK pre 3-fázový lištový systém čierna LI175060--

Závesný set S-TRACK pre 3-fázový lištový systém 1m čierna LI175160--

Mechanická spojka S-TRACK pre 3-fázový lištový systém čierna LI175180--

 

 

 

 

3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž,  
séria S-TRACK

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 
Na centrálnom sklade SK Na centrálnom sklade AT
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Hliníková lišta vhodná pre 3-fázový systém – zápustná montáž, séria EUTRAC. Zápustná verzia 
tohto systému je dostupná vo viacerých dĺžkach. Vzhľadom na špeciálnu konštrukciu lišty je možné 
umiestniť stropné prvky pod uhlom.

Informácie o maximálnej nosnosti nájdete v návode na použitie. K dispozícii je aj alternatívna  
verzia pre povrchovú montáž. Upozorňujeme, že odtieň bielej sa mení z RAL 9010 (čisto biela)  
na RAL 9016 (dopravná biela).

3-fázová lišta – Zápustná montáž, séria EUTRAC
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Lištové osvetlenie

w 3-fázová lišta – Zápustná montáž, séria EUTRAC

POPIS DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

Lištové systémy

EUTRAC 3-fázová lišta 2m biela LI1001531-

EUTRAC 3-fázová lišta 3m biela LI1001532-

Príslušenstvo

Napájací adaptér EUTRAC pre 3-fázovú zápustnú lištu PE vľavo biela LI1001533-

Napájací adaptér EUTRAC pre 3-fázovú zápustnú lištu PE vpravo biela LI1001534-

L-spojka EUTRAC pre 3-fázovú zápustnú lištu PE vodič zvonka biela LI1001536-

L-spojka EUTRAC pre 3-fázovú zápustnú lištu PE vodič zvnútra biela LI1001537-

Koncový kryt EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela LI1001538-

Spojka elektrická a mechanická EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela LI1001539-

Pružinová svorka EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela (6ks) LI145551--

 

 

 

 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 

POPIS Priemer Ø x výška (mm) DOSTUPNOSŤ STORE OBJ. ČÍSLO

Karo II LED

LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm 280x95 LIIM0001 

LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm 280x95 LIIM0002 

LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm 360x105 LIIM0003 

LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm 360x105 LIIM0004 

LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0028 

LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0029 

LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0030 

LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120° 410x115 LIIM0031 

Karo II E27

Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120° 280x95 LIIM0032 

Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120° 360x105 LIIM0033 

Karo II LED so snímačom

LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0005 

LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu 280x95 LIIM0006 

LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0007 

LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu 360x105 LIIM0008 

Príslušenstvo

Kryt pre LED Karo II 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026 

Kryt pre LED Karo II 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027 

Nástenné a stropné prisadené svietidlá

wNástenné/stropné svietidlá séria Karo II

Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky Na centrálnom sklade 
Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek 

obchode Schrack! 
Na centrálnom sklade SK Na centrálnom sklade AT
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W	SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie 
do 24 hodín

V predajniach STORE, 
osobný odber

W	 LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. 
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich 
partnerov! 

w	Skladová plocha: 18900m2
w	Paletových miest: 14500
w	Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém 
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w	viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy  w	viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W	CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w	Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w	Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w	Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W	 SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W	INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.
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w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE
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dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.
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je informatívny, a preto nie je právne záväzný.
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rozvádzačov

Schrack Design 3.0
Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
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w Top-kompetente Beratung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W	SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie 
do 24 hodín

V predajniach STORE, 
osobný odber

W	 LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. 
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich 
partnerov! 

w	Skladová plocha: 18900m2
w	Paletových miest: 14500
w	Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém 
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w	viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy  w	viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W	CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w	Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w	Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w	Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W	 SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W	INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH
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W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.
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W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie
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w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
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na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.
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Schrack Design 3.0
Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!



15

www.schrack.sk Get Ready. Get Schrack

Schrack Technik Online Shop
Schrack Technik ponúka produkty a riešenia s dlhou životnosťou pre oblasti energetiky,
priemyslu, inštalácií, elektrických zariadení (UPS, CBS), dátových sietí IT, elektromobilitu
a fotovoltaické aplikácie. Nakupujte online jednoducho a bezpečne.

OBJEDNAJTE ONLINE & VYUŽÍVAJTE VÝHODY

Doručenie
nasledujúci deň

Osobné poradenstvo
& výhodné zľavy!

Objednajte online 
& Ušetrite čas

Osobný kontakt

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W	SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie 
do 24 hodín

V predajniach STORE, 
osobný odber

W	 LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. 
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich 
partnerov! 

w	Skladová plocha: 18900m2
w	Paletových miest: 14500
w	Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém 
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w	viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy  w	viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W	CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w	Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w	Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w	Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W	 SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W	INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH
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Schrack Design 3.0
Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

www.schrack.sk
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W	SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie 
do 24 hodín

V predajniach STORE, 
osobný odber

W	 LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. 
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich 
partnerov! 

w	Skladová plocha: 18900m2
w	Paletových miest: 14500
w	Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém 
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w	viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy  w	viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W	CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w	Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w	Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w	Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W	 SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W	INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

www.schrack.sk
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 20 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí . Okrem možnosti osob-
ného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

w Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
w Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
w Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie

W SCHRACK STORE - NA JRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

w Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
w Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii

dostatočne doplnené alebo upravené.
w Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo
na www.schrack.sk. Vyhradzujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny
v ich technickom vyhotovení ako aj  zmeny produktovej ponuky.
Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené
na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu
je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

W INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

W SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú
prevádzku Schrack Technik.

 V sklade, doručenie
do 24 hodín

V predajniach STORE,
osobný odber

W LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU
Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik.
Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie sklado-
vacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich
partnerov!

w Skladová plocha: 18900m2
w Paletových miest: 14500
w Vyše 15 000 produktov na sklade

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém
zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

w viac ako 1 000 m2 vnútornej skladovej plochy w viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

W CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog
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Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt,
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung,Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit. 

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der
Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und
zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte
gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Všeobecné Informácie

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů.

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském 
Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují 
spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Schrack Technik ponúka produkty a riešenia s dlhou životnosťou pre oblasti energetiky, 
priemyslu, inštalácií, elektrických zariadení (UPS, CBS), dátových sietí IT, elektromobilitu 
a fotovoltaické aplikácie. Nakupujte online jednoducho a bezpečne.

www.schrack.sk

OBJEDNAJTE ONLINE & VYUŽÍVAJTE VÝHODY

Schrack Technik Online Shop

Osobný kontaktObjednajte online  
&  Ušetrite čas

Osobné poradenstvo 
& výhodné zľavy!

Doručenie 
nasledujúci deň



 

XXX

WWW.SCHRACK.SK

BBEELLGGIICCKKOO
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BBOOSSNNAA  AA  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BBUULLHHAARRSSKKOO
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2 
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

ČČEESSKKÁÁ  RREEPPUUBBLLIIKKAA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

CCHHOORRVVÁÁTTSSKKOO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MMAAĎĎAARRSSKKOO
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NNEEMMEECCKKOO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

PPOOLL’’SSKKOO
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RRUUMMUUNNSSKKOO
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SSRRBBSSKKOO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SSLLOOVVIINNSSKKOO
SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

SSCCHHRRAACCKK TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  SS..RR..OO..
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  MMaarrttiinn
Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  KKooššiiccee
Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  KKAANNCCEELLÁÁRRIIAA NNiittrraa
Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

CENTRÁLA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY
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SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  EENNEERRGGIIEE  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KKÄÄRRNNTTEENN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OOBBEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SSAALLZZBBUURRGG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

SSTTEEIIEERRMMAARRKK,,  BBUURRGGEENNLLAANNDD
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TTIIRROOLL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VVOORRAARRLLBBEERRGG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WWIIEENN,,  NNIIEEDDEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH,,
BBUURRGGEENNLLAANNDD
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BBEELLGGIIEENN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNIIEENN--HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUULLGGAARRIIEENN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KKRROOAATTIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMÄÄNNIIEENN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRBBIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOWWAAKKEEII
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOWWEENNIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TTSSCCHHEECCHHIIEENN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UUNNGGAARRNN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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